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beobadttende Disproportioniertheit erklären): "Wissensdtaft" (S. 37-398), "In­
stitutionen" (S. 399-514), "Gesetzgebung" (S. 515-846) und der verhältnismäßig 
knappe und - ohne daß es gesagt ist - offenbar fragmentarisdte letzte Ab­
sdtnitt "Redttspredtung" (S. 847-856). Sdton quantitativ wird ersidttlidt, was audt 
amEnde desBudttitels angedeutet ist: daß in denAbsdtnitten über die Ausbildung 
der Jurisprudenz und des Juristenstandes und in dem über die Gesetzgebung be­
sondere Sdtwerpunkte liegen; sie stellen fast sieben Adttel der Darstellung. Die 
Anlage des Bandes geht von der von Coing in der Einleitung begründeten Prä­
misse aus, daß die Einheit der neueren europäisdten Privatredttsgesdtidtte sidt 
von der gemeinsamen Grundlage der ma. Wissensdtaft vom römisdten und kano­
nisdten Redtt herleite, daß also mit der "Wissensdtaft" einzusetzen sei. Aber 
bradtte - von den historisdten Rahmenbedingungen einer aus einem Großreidt 
sidt entwidtelnden Völker- und Staatengemeinsdtaft ZU sdtweigen - die vor der 
Szientifizierung der Materie liegende Periode nidtt Ansätze, die audt auf eine 
abendländisdte Redttsgemeinsamkeit hinwirkten? Ist das für die Institutionen­
gesdtidtte widttige Lehnswesen strukturell nidtt erheblidt früher und außerhalb 
der Jurisprudenz angelegt, und läßt sidt die Vielfalt, die in diesem ersten Band 
enthalten ist, unter den für den modernen Historiker in mandtem fremden 
Begriff des "Privatredtts" und seiner Gesdtidtte stellen? Hier gilt nidtt, was z. B. 
eine Enzyklopädie der dreißiger Jahre speziell unter deutsdtem Privatredtt ver­
steht: "die im 18. Jh. aufgekommene zusammenfassende Bezeidtnung für das in 
Deutsdtland geltende bürgerlidte Redtt germanisdt-deutsdten Ursprungs, im 
Gegensatz zu dem durdt Rezeption des römisdten Redtts übernommenen frem­
den Redtt"; der historisdte Benutzer des vorliegenden und sidterlidt zu kanoni­
sdtem Ansehen aufsteigenden Werkes wird gut tun, sidt den umfassenden Cha­
rakter der "neueren Privatredttsgesdtidtte" vor Augen zu halten und in dem 
Band mehr zu vermuten als er zunädtst anzunehmen bereit sein mag. In die Be­
wältigung des großen ersten Teils (" Wissensdtaft"), der zu den am besten ge­
lungenen Partien gehört, teilen sidt H. Coing, P. Weimar und N. Horn. Co in g s 
Absdtnitt (Die juristisdte Fakultät und ihr Lehrprogramm) ist nidtts anderes als 
ein präziser Abriß der Gesdtidtte der mittelalterlidten Universitäten mit einem 
wertvollen Anhang "Quellen und Literatur", alphabetisdt geordnet nadt den ein­
zelnen Hohen Sdtulen (merkwürdigerweise sind die Matrikelbüdter, an denen die 
kommunizierende Kraft der ma. Universitäten sidttbar wird, nidtt erfaßt, 
so daß z. B. die einsdtlägigen Editionen des verstorbenen MGH-Mitarbeiters 
F. Weigle fehlen). Daß die ansdtließenden übersidtten über das legistisdte und 
das kanonistisdte Sdtrifttum nadt Umfang und Stoffbehandlung - indem der 
legistisdte Part überwiegt - versdtieden sind, obwohl wir "erst in der Einheit 
von Legistik und Kanonistik . . . die Eigenart und die Leistungen des ma. 
gelehrten Redtts ridttig begreifen", hängt einesteils fraglos mit der Forsdtungs­
lage zusammen, denn die Kanonistik kennt bereits eine Reihe vorzüglidter über­
sidttswerke; zugleidt dürfte allerdings ein mit dem Frankfurter Institut zusam­
menhängender Sdtwerpunkt sidttbar werden. Diese quellenkundlidten Absdtnitte 
von P. Weimar (Die legistisdte Literatur der Glossatorenzeit), N. Horn 
(Die legistisdte Literatur der Kommentatoren und der Ausbreitung des gelehrten 
Redtts) und K. W. N ö r r (Die kanonistisdte Literatur; Die Literatur zum ge­
meinen Zivilprozeß) bringen ungewöhnlidt reidte, häufig auf eigener Forsdtung 
fußende Informationen und bestedlen durdt ihre klare Systematik. Der zweite 
Teil ("Institutionen") wird getragen von G. G u d i an (Die grundlegenden In­
stitutionen der Länder), W. T r u s e n (Die gelehrte Geridttsbarkeit der Kirdte) 
und A. Wo I f mit einem kurzen Beitrag über das öffentlidte Notariat. Der 
Hauptautor des dritten Teiles ("Gesetzgebung"), wieder eines Großkapitels, 


